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1653 März 17 . , Montag nach Oculi A
"UBERGAAB UNND GWALT[ VON SEITEN LUZERNS] ZU RECHTLICHEM USPRUCH

DEN SECHS ORTISCHEN[VII KATH. ORTE AUSG. LU] HERREN
GSANTEN ZU RUSSWYL ERTHEILT [ BAUERNKRIEG]"

Liebenau/Bauemkri -eg II , 118, 129- 134 - Vock/Volksaufstand 129- 142 -
EA VI 1, 144- 147

Schultheiss , Rat und Hundert von Luzern geben bekannt , dass ihre
"schwäre misshell"  mit den "zechen unns Zugetonen unnd angehörigen Eidts-
pflichtigen Embteren"  bereits derartige Ausmasse angenommen hätten,
dass es ihnen nicht mehr möglich sei , diese Streitigkeiten aus
eigener Kraft beizulegen . Deshalb hätten sie mit der Beilegung
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dieser Unruhen sie , die Gesandten "'" der VI kath . Orte , beauftragt

und sie gebeten , einen diesbezüglichen Schiedspruch zu fällen.

Nachdem nämlich "in gewüsser gegeneinannderen erofneten beschwerdpuncten

die Entzweyung fürgefallen , das die meinungen deshalber nit mögen füreinande¬

ren gebracht und Schidlich ustragen werden , unnd also das mitel sich sollicher

unglycheit schleunigist abzelegen"  nicht mehr vorhanden gewesen , sei

ihnen , Schultheiss , Rat und Hundert nichts anderes mehr übrig ge¬

blieben , als "die wolemanten herren Äbgesannten insgesambt oder so vil von

denselben aniezo Zu Ruswyl by der stell sein und verbleiben werdent , freündt-

lich unnd fleissig anzesprechen , das Sy alle ussert güetlichen Verglich über-

geblibne spänige Puncten , rechtlich usszesprechen , über sich nemmen und vol-

füeren weltent . Unnd weilen in sollichen fälen das alte . . . herkommen . . . er-

höuscht , das ein ieder theil so das Recht begert . . . , ein schrifftliche Ueber-

gaab von sich geben sollte , die Zugesezten für ordenliche rechtmessige unnd

unpartygische Richter zuerkennen . . . , wie auch derselben Urthel . . . unwider-

sprechlich . . . nachzekommen ",  hielten sie , Schultheiss , Rat und Hun¬

dert , fest , dass man willens sei , obgenannte Personen als Schieds¬
richter im Streit mit ihren Untertanen anerkennen und sich an den

von erstem gefällten Ausspruch halten zu wollen . "Wir wellent auch

hieruf wolgedachte herren Zugesezten aller der Pflicht , mit wöllicher ye einer

dem annderen wegen unnseren Zesammenhabenden löblichen geschwomen Pünten zu-

gethon , unnder der Zeit das Sy dise Hanndlung füerent , erlassen unnd Sy dess-

halber ganz fry , ledig unnd loos erkent haben , also das Sy fryes gmüets ganz

unparthygisch . . . fürzekeren gut fug , macht unnd gwalt haben . "

1 ) Namen der Gesandten : s . EA VI 1, 145 . Einzelne Abweichungen bezüglich der
Titulaturen . Von Stadt und Amt Zug wccr neben Jakob Andermatt auch Beat II.
Zurlaüben anwesend.

Original , mit Siegel der Stadt Luzern
AH 8 , 280- 283 - Blatt 282 und 283r  leer
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